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1. Einführung  

Die Christliche Arbeiterjugend in der Diözese Hildesheim ist ein katholischer Jugendverband und 

eine offene, christliche Gemeinschaft, die am Leben junger Menschen interessiert ist. Wir widmen 

uns dem Austausch über und der Bearbeitung von persönlichen Lebenssituationen vor allem in 

den Bereichen Umwelt, Arbeit, Familie und Zukunft. Dabei gehen wir wertfrei mit Menschen um. 

Unser Ziel ist es junge Menschen zu bilden und sie damit auf dem Weg zu mündigen Arbeitneh-

mer*innen und Christ*innen zu begleiten. Dafür steht die CAJ im DV Hildesheim.  

Bei der Auseinandersetzung mit Themen unserer Gesellschaft verfahren wir nach einem Drei-

Schritt: Sehen-Urteilen-Handeln. Unsere Priorität besteht zunächst darin, dass wir Probleme in 

unserer Gesellschaft bewusst wahrnehmen. Danach wollen wir beurteilen, inwiefern wir dieses 

Problem lösen oder es beeinflussen können. Es geht uns um das Erkennen von Wahrheiten: Prob-

leme dürfen nicht leichtfertig als lächerlich abgetan werden. Nach der Beurteilung des Problems, 

steht das Handeln. 

Nach dem Sehen-Urteilen-Handeln Prinzip haben wir uns auch mit dem Thema der Prävention 

von sexualisierter Gewalt auseinandergesetzt, denn auch wir sehen, dass dies ein Thema ist, vor 

welchem wir uns als Jugendverband nicht verschließen können und dürfen. Jugendliche und junge 

Erwachsene sollen sich in unserem Verband möglichst sicher fühlen, sich öffnen können und in 

ihrem Selbstbewusstsein gestärkt werden. Wenn wir jedoch nicht wachsam sind, es potenziellen 

Täter*innen leicht machen zu agieren, gerät dies in Gefahr. Aus diesem Grund haben wir die Ge-

gebenheiten und Strukturen in unserem Verband analysiert und daraus Maßnahmen entwickelt, 

gebündelt und in diesem institutionellen Schutzkonzept zusammengefasst. Das Schutzkonzept 

soll die Fachkompetenz und damit Achtsamkeit in diesem Bereich fördern und Strukturen schaf-

fen, die es Täter*innen erschweren zu agieren. Durch diese Bemühungen hoffen wir, die jungen 

Menschen in unserem Verband bestmöglich schützen zu können.  

2. Risikoanalyse  

Mittels einer Risikoanalyse haben wir die Strukturen und Gegebenheiten bei uns im Verband ana-

lysiert und herausgearbeitet, welche Gefahrenpotenziale und mögliche Gelegenheitsstrukturen 

zur Anwendung von sexualisierter Gewalt vorhanden sind. Dazu haben wir ehren- und hauptamt-

liche Mitarbeitende aus verschiedenen Bereichen unseres Verbandes gebeten, in einem Frage-

bogen verschiedene Situationen und Strukturen unserer Verbandsarbeit in den Blick zu nehmen 

und mögliche Gefahren zu notieren. Hierbei ging es auch um die Analyse verschiedener Adres-

sat*innengruppen, Arbeitsabläufe, Angebotsstrukturen und Umgangsweisen.  

Jugendverbände sind, im Vergleich zu vielen anderen Akteuren der Jugendarbeit, bekannt für 

flache Hierarchien und eine demokratische Grundordnung. Doch gänzlich ohne Hierarchien 

kommt auch die Jugendverbandsarbeit nicht aus. Die dadurch entstehenden Macht- und Abhän-

gigkeitsverhältnisse sind ebenso Teil der Analyse. 

Der Fragebogen selbst wurde durch die „AG Institutionelles Schutzkonzept“ anhand verschiede-

ner Vorlagen von Fragebögen für die Risikoanalyse zusammengestellt und unseren Gegebenhei-

ten angepasst. Nach der Befragung der Engagierten unseres Verbandes, setzte sich die AG mit 
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den Ergebnissen auseinander und entwickelte daraus gemeinsam entsprechende Maßnahmen 

zur Prävention sexualisierter Gewalt. Neben formalen Maßnahmen wie die Anforderung von er-

weiterten Führungszeugnissen vor Einstieg in die ehren- und hauptamtliche Arbeit oder dem not-

wendigen Besuch von Fortbildungsveranstaltungen zum Thema Prävention sexualisierter Gewalt, 

entstand auch ein Verhaltenskodex, zu dessen Einhaltung sich die Engagierten bei uns im Ver-

band verpflichten. Die gesammelten Maßnahmen zur Prävention und Intervention, darunter auch 

Grundlagen unserer Verbandsarbeit, Beschwerdewege und auch Maßnahmen zur Qualitätssiche-

rung finden sich im Folgenden. 

3. Personal und Qualifizierung  

Personalgespräche und persönliche Eignung 

Als CAJ Diözesanverband Hildesheim ist es uns wichtig, dass alle Personen, die in unserem Na-

men Jugendliche und junge Erwachsene beaufsichtigen, betreuen oder ausbilden sowohl über 

eine fachliche als auch über eine persönliche Eignung verfügen. Daher wird mit Personen, die sich 

ehrenamtlich oder hauptamtlich im Verband engagieren wollen, vor dem ersten Engagement, wel-

ches die Betreuung von Schutzbefohlenen beinhaltet, ein persönliches Gespräch geführt.  

Themen in diesem Gespräch sollten sein: 

• Gegenseitiges Kennenlernen 

• Vorstellung des Verbandes 

o Was macht die CAJ im DV Hildesheim? 

o Wer sind verantwortliche Personen und damit Ansprechpartner*innen im Ver-

band? 

• Prävention von sexualisierter Gewalt 

• Hinweis auf das institutionelle Schutzkonzept inkl. Verhaltenskodex und Beschwerdewege 

• Ggf. Notwendigkeit des Vorzeigens eines erweiterten Führungszeugnisses  

Bei der Einstellung von hauptamtlich Mitarbeitenden ist auf eine pädagogische Qualifizierung zu 

achten.  

Sollte es zu Beginn oder im Laufe der Aktivität bei uns im Verband zu Zweifeln an der persönlichen 

Eignung einer Person kommen, wird in einem persönlichen Gespräch mit dieser Person versucht, 

den Zweifeln auf den Grund zu gehen, Lösungswege zu finden oder etwaige Konsequenzen dar-

aus zu ziehen. Diese können im Zweifel zu einem Ausschluss von der Arbeit mit den jungen Men-

schen in unserem Verband führen. 

Alle ehrenamtlichen Aktiven, Teamer*innen, Gruppenleiter*innen und Mitarbeiter*innen sollten 

sich mit den Grundzügen und Zielen der CAJ und der Jugendverbandsarbeit identifizieren können. 

Sie sollen für die Wirkung von Hierarchien sowie für das Thema „Nähe und Distanz“ sensibilisiert 

werden und der Aufsichtspflicht sorgsam nachkommen können und wollen. 
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Qualifizierung  

Aus- und Fortbildung  

Der Diözesanverband legt Wert darauf, dass alle Personen, die für die CAJ aktiv sind, über eine 

fachliche Qualifikation im Bezug auf die Prävention von sexualisierter Gewalt nachweisen können. 

Des Weiteren wird der Erwerb einer JuLeiCa empfohlen (Diese Ausbildung muss nicht zwingend 

innerhalb der CAJ stattfinden, sondern kann auch über andere anerkannte Träger stattfinden.) 

Präventionsgrundfortbildungen und Vertiefungsveranstaltungen  

Um das Wissen und die Handlungskompetenz in Fragen von sexualisierter Gewalt zu fördern und 

eine Kultur der Achtsamkeit zu stärken, tragen wir als CAJ die Verantwortung dafür, dass alle 

haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen, die in Kontakt mit Kindern und Jugendlichen kom-

men oder eine Leitungsfunktion innehaben, an einer Fortbildung im Rahmen des diözesanweiten 

Fortbildungsprogramms zum Thema „Prävention von sexualisierter Gewalt“ teilnehmen. Ohne die 

Teilnahme ist eine Tätigkeit bei uns im Verband nicht möglich. 

Das Wissen zu dem Thema sollte mindestens alle 5 Jahre aufgefrischt werden, damit es weiterhin 

präsent ist. Hierfür werden im Bistum verschiedene Veranstaltungen zur Auffrischung und Vertie-

fung angeboten. Unsere hauptamtlich und ehrenamtlich Mitarbeitenden werden darauf hingewie-

sen diese regelmäßig zu besuchen und den Nachweis darüber im CAJ Diözesanbüro vorzulegen. 

Erweitertes Führungszeugnis  

Alle Personen, die bei der CAJ im DV Hildesheim in der verbandlichen Jugendarbeit tätig sind und 

mit Schutzbefohlenen über Nacht unterwegs sind, diese regelmäßig betreuen, leiten oder in einem 

ähnlich intensiven Kontakt mit ihnen stehen, müssen ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen. 

Dieses kann mit einem vom Diözesanvorstand entsprechend ausgestellten Schriftstück, kostenfrei 

beim Bundesministerium für Justiz beantragt werden.  

Sollte die Person, die das Führungszeugnis vorlegt, rechtskräftig wegen einer Straftat gegen die 

sexuelle Selbstbestimmung (entsprechend SGB VIII§72a) verurteilt worden oder ein Ermittlungs- 

bzw. Voruntersuchungsverfahren gegen sie eingeleitet worden sein, darf diese Person nicht in der 

Jugendverbandsarbeit der CAJ tätig werden.  

Weitere Infos über die Notwendigkeit des Vorzeigens eines Führungszeugnisses, eine Übersicht 

darüber, wer ein Führungszeugnis einreichen muss, eine Vorlage zur kostenfreien Beantragung 

sowie eine Vorlage für das Einverständnis der Dokumentation befinden sich im Anhang. 

Selbstauskunftserklärung  

Alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen haben zu Beginn ihrer Tätigkeit eine schriftliche 

Selbstauskunft abzugeben, dass sie wegen einer Straftat weder verurteilt worden sind noch ein 

Ermittlungsverfahren gegen sie eingeleitet wurde. (siehe 3.1.2 in „Rahmenordnung – Prävention gegen se-

xualisierte Gewalt an minderjährigen und schutz- und hilfsbedürftigen Erwachsenen im Bereich der Deutschen Bischofs-

konferenz“) Die Selbstauskunftserklärung ergänzt das abgegebene erweiterte Führungszeugnis, da 

dort evtl. nicht alle stattgefundenen Strafbestände aufgeführt sind. 
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Kontrollinstanz  

Die Mitglieder des Diözesanvorstands tragen dafür Sorge, dass die Personen in der Diözesanlei-

tung, Teamer*innen, und Mitarbeiter*innen an einer Fortbildungsveranstaltung im Bereich Präven-

tion / Kindeswohlgefährdung und sexualisierte Gewalt sowie nach Ablauf der vorgeschriebenen 

Frist von fünf Jahren an einer Vertiefungsfortbildung teilnehmen.  

Das erweiterte Führungszeugnis der ehrenamtlich Mitarbeitenden der CAJ wird ebenfalls von dem 

CAJ-Vorstand (Delegation durch diesen an z.B. eine hauptamtliche Kraft möglich) eingesehen. 

Die Einsichtnahme wird entsprechend mit Datum und Name der einsehenden Person vermerkt, 

ohne etwaige Einträge zu dokumentieren. Unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Daten-

schutzes werden die notwendigen Informationen gesichert, so dass eine Wiedervorlage des er-

weiterten Führungszeugnisses nach Ablauf der Frist von fünf Jahren gewährleistet ist. Diese wird 

ebenso vom Diözesanvorstand eingefordert. 

Bei Honorarkräften für Berufsorientierungsseminare übernimmt die entsprechende Kontrollfunk-

tion die in dem Bereich zuständige hauptamtlich mitarbeitende Person. 

Das erweiterte Führungszeugnis der hauptamtlichen pädagogischen Mitarbeiter*innen wird wie-

derum dem Anstellungsträger vorgelegt.  

Darüber hinaus setzt die Diözesanleitung, als inhaltlich verantwortliches Gremium für die CAJ, das 

Thema Nähe und Distanz regelmäßig auf ihre Tagesordnung, um auch in Eigenverantwortung zu 

prüfen, inwiefern Aus- und Fortbildungen notwendig sind.  

Die Verantwortung über die Verlängerung einer JuLeiCa obliegt den JuLeiCa-Inhaber*innen. 

4. Verhaltenskodex  

Der Verhaltenskodex bildet neben den formellen Bedingungen und Anforderungen, die in diesem 

Institutionellen Schutzkonzept benannt werden, eine wichtige Grundlage und Orientierung für un-

ser Miteinander. Darüber hinaus ermöglicht er die Reflexion des Handelns von Kindern, Jugendli-

chen und (jungen) Erwachsenen in der CAJ DV Hildesheim. 

Ein Jugendverband soll ein Ort sein, an dem junge Menschen sich sicher fühlen. Wir wertschätzen 

sie in all ihrer Individualität und Vielfalt, dabei ist es egal ob sie schon länger Teil des Verbandes 

sind oder ihre ersten Erfahrungen bei Veranstaltungen der CAJ machen. Ihr Wohl und ihre Entfal-

tung der jungen Menschen zu gereiften und verantwortungsvollen Menschen hat oberste Priorität. 

Um dies zu gewährleisten, herrscht bei uns eine Kultur der Achtsamkeit und der gegenseitigen 

Wertschätzung. 

Wenn junge Menschen sich öffnen, um die Erfahrung der Gemeinschaft untereinander und mit 

ihrem Glauben zu machen, werden sie verletzlich. Das Vertrauen in Jugendliche oder erwachsene 

Bezugspersonen, das junge Menschen und Erwachsene für solche Gemeinschaftserfahrungen 

wagen, kann missbraucht und enttäuscht werden. Damit die Verwundbarkeit von jungen Men-

schen nicht ausgenutzt wird, sind folgende Regeln und Verhaltensstandards zu beachten. 
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1. Freiwilligkeit 

- Die Teilnahme an Angeboten sowie einzelnen Programminhalten auf Veranstaltungen der 

CAJ ist freiwillig. Niemand darf zu einer Teilnahme gegen seinen Willen gezwungen wer-

den. 

- Ebenfalls freiwillig ist die Kommunikation über persönliche, sensible Themen. 

- Die Freiwilligkeit sollte bei Beginn von Veranstaltungen aktiv von den Veranstaltungsleiten-

den kommuniziert werden. 

2. Umgang Miteinander 

Abhängigkeit und Machtgefälle 

- Abhängigkeiten und Machtgefälle dürfen nicht ausgenutzt werden, um Personen zu scha-

den. 

- Grundsätzlich sollen Hierarchien so flach wie möglich gehalten werden. 

- Die Rollenverteilung (Leitung, Teilnehmende, Workshopleitung, etc.) sollte transparent 

sein. 

Gestaltung von Nähe und Distanz  

- Jede Gruppe benötigt Regeln zum Umgang miteinander. Diese sollen, wenn möglich 

durch die Gruppe erarbeitet und eingehalten werden. 

- Grenzüberschreitungen müssen thematisiert und anwesende Personen für die Wahrung 

eines angemessenen Nähe- Distanz-Verhältnisses sensibilisiert werden. 

- Herausgehobene, intensive freundschaftliche Beziehungen zwischen Mitgliedern der 

Gruppenleitung und Minderjährigen sind zu unterlassen. 

- Bei geplanter Anwendung von Methoden/Übungen mit Körperkontakt müssen die Themen 

„Freiwilligkeit“ und „Nähe und Distanz“ noch einmal aktiv kommuniziert werden. Generell 

gilt hier: bzgl. Nähe und Distanz grenzwertige Übungen sollten vermieden werden. Ebenso 

soll auf eine passende Auswahl an Methoden für die entsprechende Gruppe geachtet wer-

den. 

- Grundsätzlich muss auf eine Sensibilität für das Thema „Nähe und Distanz“ geachtet und 

dies spätestens im Bedarfsfall thematisiert werden. 

Sprache und Wortwahl  

- Jede Form persönlicher Interaktion und Kommunikation hat in Sprache und Wortwahl 

durch Wertschätzung und einen auf die Bedürfnisse und das Alter der Schutzperson an-

gepassten Umgang geprägt zu sein. 

Angemessenheit von Körperkontakt  

- Unerwünschte Berührungen, körperliche Annäherung in Verbindung mit dem Verspre-

chen von Belohnungen und/oder der Androhung von Repressalien sowie anders aufdring-

liches Verhalten sind zu vermeiden. Körperliche Berührungen haben altersgerecht und 

angemessen zu sein und setzen die freie und erklärte Zustimmung durch die jeweilige 
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Schutzperson voraus. Der Wille der Schutzperson ist ausnahmslos zu respektieren. Stete 

Achtsamkeit und Zurückhaltung sind geboten. 

Disziplinarmaßnahmen  

- Insbesondere im Rahmen von Gruppenveranstaltungen ist bei der Gestaltung pädagogi-

scher Programme und bei Disziplinierungsmaßnahmen jede Form von Gewalt, Nötigung, 

Drohung oder Freiheitsentzug untersagt. Das geltende Recht ist zu beachten. 

- Einwilligungen der Schutzperson/en in jede Form von Gewalt, Nötigung, Drohung oder 

Freiheitsentziehung dürfen nicht beachtet werden. Sogenannte Mutproben sind zu unter-

sagen, auch wenn die ausdrückliche Zustimmung der Schutzperson vorliegt. 

3. Beachtung der Intimsphäre  

- Bildaufnahmen sind nur nach vorheriger Zustimmung der Person, und bei Minderjährigen 

auch durch die Zustimmung der Erziehungsberechtigten gestattet. Ebenso gilt dies für die 

Veröffentlichung. 

- Das Beobachten, Fotografieren oder Filmen von Schutzpersonen während des Duschens 

sowie beim An- und Auskleiden oder in unbekleidetem Zustand ist strengstens verboten. 

Auch darüber hinaus bleibt das Recht am eigenen Bild in Kraft. 

- Es muss auf das Vorhandensein geschlechtergetrennter Sanitärräume geachtet werden, 

die zudem ein sichtgeschütztes Duschen garantieren. Beim Vorhandensein ausschließli-

cher Gemeinschaftssanitäranlagen, sind ansonsten Duschzeiten einzuführen. 

- Gemeinsame Körperpflege mit Schutzpersonen, insbesondere gemeinsames Duschen, ist 

nicht erlaubt. 

4.     Allgemeines Verhalten auf ein- oder mehrtägigen Veranstaltungen  

- Auf Veranstaltungen und Freizeiten, die sich über mehr als einen Tag erstrecken, sollen 

Schutzpersonen von einer ausreichenden Anzahl erwachsener Bezugspersonen begleitet 

werden. Setzt sich die Gruppe aus Mitgliedern männlichen und weiblichen Geschlechts 

zusammen, soll sich dies auch in der Gruppenleitung widerspiegeln. 

- Bei Übernachtungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen der CAJ sind den voll- und 

minderjährigen Personen Schlafmöglichkeiten in getrennten Räumen zur Verfügung zu 

stellen. Ebenso gilt dies für veranstaltungsleitende Personen und Teilnehmende. Auch 

eine Trennung nach Geschlecht ist vorzunehmen. Ausnahmen sind vor Beginn der Veran-

staltung zu klären und bedürfen der Zustimmung der Teilnehmenden sowie Erziehungs-

berechtigten. Dies sollte eine Ausnahme sein. 

- Übernachtungen von Kindern und Jugendlichen in den Privatwohnungen von ehren- oder 

hauptamtlichen Mitarbeitenden sowie Seelsorgenden sind untersagt. Sollte es im Ausnah-

mefall aus triftigen und transparent gemachten Gründen dennoch dazu kommen, müssen 

immer mindestens zwei erwachsene Personen präsent sein. Der Schutzperson muss in 

jedem Fall eine eigene Schlafmöglichkeit zur Verfügung gestellt werden. 

- Bei der Buchung von Häusern für Veranstaltungen der CAJ muss auf eine geeignete An-

zahl an Schlafräumen und Sanitäreinrichtungen geachtet, ebenso auf die räumliche Eig-

nung für entsprechende Zwecke. Das Gebäude sollte am Anfang einer Veranstaltung auf 

mögliche Risiken überprüft werden. Hierzu gehört auch, nach Möglichkeit Fremden den 
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Zugang zur Veranstaltung zu verwehren. Risiken sollten im Team besprochen und best-

möglich verringert werden. Schlüssel zu Räumlichkeiten sollten nur Personen zur Verfü-

gung gestellt werden, die diese wirklich benötigen. 

- In Schlaf-, Sanitär- oder vergleichbaren Räumen ist der alleinige Aufenthalt einer für den 

Verband tätigen Person mit einer minderjährigen Schutzperson zu unterlassen. Ausnah-

men sind mit der Leitung einer Veranstaltung, einem Betreuerteam oder der Diözesanlei-

tung vorher eingehend zu klären und zu begründen. 

- Generell gilt: 1 zu 1- Situationen sind immer erst auf eine Notwendigkeit zu prüfen. Ist diese 

vorhanden, ist auf eine transparente Gestaltung der Situation zu achten. 

- Wenn das Gelände der Veranstaltung für Unterwegs-Phasen verlassen werden muss, soll-

ten die Gruppen aus mindestens drei Personen bestehen. 

5. Umgang mit und Nutzung von Materialien, Medien und sozialen Netzwerken  

- Filme, Computerspiele oder Druckmaterial mit pornografischen Inhalten sind in allen Kon-

texten der Jugendarbeit verboten. 

- Die Auswahl von Filmen, Computersoftware, Spielen und schriftlichen Arbeitsmaterialien 

hat pädagogisch und altersadäquat zu erfolgen. Das geltende Recht zum Schutz von Kin-

dern und Jugendlichen für diesen Bereich ist besonders zu beachten. 

6. Jugendschutz  

Auf unseren Veranstaltungen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit gilt ein generelles Alko-

holverbot für verantwortliche Personen sowie Teilnehmende, sofern letztere noch minderjährig 

sind.  Auf einer Veranstaltung für ausschließlich volljährige Personen, sollte auf einen regulierten, 

nicht übermäßigen Konsum geachtet werden. 

Ferner ist das geltende Recht zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, besonders das Jugend-

schutzgesetz (JuSchG) zu beachten. Hier gilt vor allem noch einmal folgendes zu beachten: 

- Der Besuch von verbotenen Lokalen oder Betriebsräumlichkeiten, die wegen ihrer Be-

schaffenheit junge Menschen in ihrer Entwicklung gefährden können, z.B. Wettbüros, 

Glücksspiellokale oder Lokale der Rotlichtszene, ist untersagt. 

- Der Erwerb oder Besitz von gewalttätigen oder pornographischen oder rassistischen Me-

dien, Datenträgern und Gegenständen durch Schutzpersonen sind während Veranstal-

tungen der Jugendverbandsarbeit zu unterbinden. Die Weitergabe von gewalttätigen oder 

pornographischen oder rassistischen Medien, Datenträgern und Gegenständen an 

Schutzpersonen durch Bezugspersonen ist verboten. 

- Der Konsum von Nikotin ist nur im Rahmen der im Jugendschutzgesetz festgelegten Re-

gelungen zulässig. 

- Weiterhin ist der Konsum von illegalen Drogen laut Betäubungsmittelgesetz untersagt. Eh-

renamtlich Mitarbeitende dürfen ihre Schutzpersonen nicht zum Konsum von Alkohol und 

anderen Drogen animieren. 

- Die Nutzung von sozialen Netzwerken im Kontakt mit Minderjährigen, zu denen ein Be-

treuungsverhältnis besteht, ist nur im Rahmen der gültigen Regeln und Geschäftsbedin-

gungen zulässig; dies gilt insbesondere bei der Veröffentlichung von Foto- oder Tonmate-

rial oder Texten, die im Zusammenhang mit der Betreuungsaufgabe entstanden sind. Bei 
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Veröffentlichungen ist das allgemeine Persönlichkeitsrecht, insbesondere das Recht am 

eigenen Bild, zu beachten. 

- Bezugspersonen und sonstige Verantwortliche sind verpflichtet, bei der Nutzung jedweder 

Medien wie Handy, Kamera, Internetforen durch Schutzpersonen auf eine gewaltfreie Nut-

zung zu achten. Sie sind verpflichtet, gegen jede Form von Diskriminierung, gewalttätiges 

oder sexistisches Verhalten und Mobbing Stellung zu beziehen. 

7. Zulässigkeit von Geschenken  

- Finanzielle Zuwendungen und Geschenke an einzelne Minderjährige, die in keinem Zu-

sammenhang mit einer konkreten Aufgabe im Jugendverband stehen, sind nicht erlaubt. 

8. Kommunikation, Feedback und Transparenz 

- Jede*r die*der an unseren Veranstaltungen und am Verbandsleben teilnimmt, darf 

seine*ihre Meinung, Erwartungen, Wünsche oder Kritik äußern. Offenheit spielt für uns auf 

allen Ebenen eine große Rolle. Hierzu gehört auch, dass wir Entscheidungskriterien für 

unser Handeln transparent machen. Ferner ist auf folgendes zu achten: 

- Verantwortlichkeiten müssen vor Beginn jeder Maßnahme geklärt sein. Anschließend sol-

len diese bei den Teilnehmenden transparent gemacht werden. 

- Etwaiges Fehlverhalten sowohl von minderjährigen sowie volljährigen Personen muss the-

matisiert und ggf. entsprechend den Handlungsleitfäden im Anhang behandelt werden. 

- Grundsätzlich im Verband und vor jeder Veranstaltung müssen Verfahrenswege im Kri-

senfall geklärt und mit dem Team besprochen worden sein. Die Mitglieder oder Teilneh-

menden einer Veranstaltung sollen zu Beginn darüber informiert werden. 

Schlussbemerkung 

Dieser Verhaltenskodex gilt für alle Menschen, die sich ehren- und hauptamtlich in und für die CAJ 

engagieren sowie an Angeboten der CAJ teilnehmen. Alle Mitglieder der Diözesanleitung, Tea-

mer*innen und Gruppenleiter*innen sowie Mitarbeiter*innen im Diözesanbüro müssen dem Ver-

haltenskodex bei Tätigkeitsbeginn zustimmen, diesen unterschreiben und danach handeln. Die 

Vorstellung des Verhaltenskodex sollte innerhalb des Erstgespräches, spätestens vor dem ersten 

Engagement, durch die einführende Person erfolgen. Jede*r Unterzeichnende bekommt ein 

Exemplar des Verhaltenskodexes. 

Der Verhaltenskodex wird zudem allen Teilnehmer*innen und Mitgliedern (in digitaler Form) zu-

gänglich gemacht. 

5. Interventionsfahrplan  

Handlungswege 

Die Bewältigung von Krisen, insbesondere, wenn sie mit (sexualisierter) Gewalt einhergehen, sind 

für Betroffene, aber auch für alle Mitarbeitenden eine komplexe und emotional belastende Her-

ausforderung. Um im Falle eines Verdachts schnell und besonnen handeln zu können, wurden 

von der Präventionsstelle des Bistums Hildesheim verschiedene Handlungsleitfäden entwickelt. 

Diese werden den in bei uns in der Jugendarbeit Beschäftigten innerhalb der 
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Präventionsfortbildungen vermittelt und stellen eine gute Grundlage für das Handeln in Fällen von 

Grenzverletzungen, Vermuteter sexualisierter Gewalt und einer direkten Mitteilung von Betroffe-

nen dar. Dabei sind sie jedoch nur als Hilfestellung zu verstehen. Sie entbinden nicht davon, das 

eigene Handeln auf eine Sinnvollhaftigkeit zu überprüfen. 

Im Folgenden werden die Handlungsleitfäden kurz dargestellt. Eine grafisch ansprechendere Ver-

sion davon, findet sich im Anhang. 

Grenzverletzungen 

Was tun bei verbalen oder körperlichen Grenzverletzungen? 

Eine wertschätzende und achtsame Kultur des Umganges muss im Alltag mit Leben gefüllt wer-

den. Dies bedeutet zum einen das Vorleben in der Praxis – zum anderen aber auch das sofortige 

Reagieren und Eingreifen, wenn die Regeln für den Umgang miteinander nicht eingehalten wer-

den. So kann erreicht werden, dass sich Grenzüberschreitungen nicht als Verhaltensmuster ver-

festigen. Bei grenzverletzendem Verhalten sind Betreuungskräfte zum Handeln aufgefordert. In 

erster Linie geht es um den konkreten Schutz von Kindern und Jugendlichen. 

1. Ruhe bewahren 

2. Aktiv werden 

a. Situation klären 

b. Vorfall und weiteres Vorgehen im Team besprechen 

c. Bei erheblichen Grenzverletzungen Eltern mit einbeziehen 

d. Evtl. Kontakt zur Fachberatungsstelle aufnehmen 

3. Besonnen Handeln 

a. Öffentlich Stellung beziehen gegen diskriminierendes, gewalttätiges und sexisti-

sches Verhalten 

b. Grundsätzlich Umgangsregeln in der Gruppe klären 

c. Präventionsmethoden verstärkt einsetzen 

Vermutung 

Was tun bei der Vermutung, dass eine minderjährige Person Opfer von sexualisierter Gewalt ge-

worden ist? 

Das Handeln in Situationen, in denen ein konkreter Vorfall von sexualisierter Gewalt vorliegt, ist 

häufig belastend und anstrengend. Gleichzeitig sind Kinder und Jugendliche aber darauf ange-

wiesen, dass wir handeln und uns um sie kümmern. Daher ist es wichtig, sich als helfende Person 

auch Unterstützung und Hilfe zu holen! 

1. Ruhe bewahren 

2. Wahrnehmen und dokumentieren 

a. Eigene Wahrnehmung ernst nehmen 

b. Keine direkte Konfrontation mit dem/der Täter*in 

c. Verhalten des potenziell Betroffenen beobachten 

d. Zeitnahe Notizen mit Datum und Uhrzeit anfertigen 

3. Besonnen handeln 
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a. Sich mit einer Person des Vertrauens besprechen, ob die Wahrnehmung geteilt 

werden und ungute Gefühle zur Sprache bringen 

b. Eigene Grenzen und Möglichkeiten erkennen und akzeptieren 

c. Sich selbst Hilfe holen 

4. Hilfe holen und weiterleiten 

a. Mit der Ansprechperson (für Präventionsfragen geschulte Person) und/oder Lei-

tung Kontakt aufnehmen  

b. Erstanlaufstelle für Vermutungssituationen im Bistum Hildesheim Ansprechperso-

nen: Dr. Angelika Kramer, Dr. Helmut Munkel, Anna-Maria Muschik, Michaela Si-

ano 

c. Begründete Vermutungsfälle außerhalb kirchlicher Zusammenhänge unter Beach-

tung des Opferschutzes dem örtlichen Jugendamt melden, Kinderschutzfachkraft 

nach § 8a SGBVIII 

Mitteilung durch Betroffene 

Was tun, wenn eine minderjährige Person von sexualisierter Gewalt, Misshandlungen oder Ver-

nachlässigungen berichtet? 

1. Ruhe bewahren 

2. Wahrnehmen und dokumentieren 

a. Zuhören und Glauben schenken 

b. Grenzen, Widerstände und zwiespältige Gefühle respektieren 

c. Wichtige Botschaft „Du trägst keine Schuld“ 

d. Ich entscheide nicht über deinen Kopf „Ich werde mir Rat und Hilfe holen“ 

e. Keinen Druck ausüben 

f. Keine Informationen an den/die potenzielle*n Täter*in 

g. Gespräche, Fakten und Situationen dokumentieren 

3. Besonnen handeln 

a. Eigene Grenzen und Möglichkeiten erkennen und akzeptieren 

b. Sich selbst Hilfe holen 

6. Beschwerdewege  

Interne Beschwerdewege  

Bei uns in der CAJ versuchen wir eine Kultur zu pflegen, die es erlaubt Feedback, Kritik und Prob-

leme offen zu äußern. Darauf wird mindestens zu jedem Mitgliedschafts- und auch Veranstaltungs-

beginn explizit hingewiesen. Jede*r soll sich bei uns wahr- und ernstgenommen fühlen. 

Reflexion 

Das Reflektieren nimmt in unserer Arbeit einen wichtigen Stellenwert ein, lässt es doch Probleme 

und Missstände zur Sprache kommen und schafft somit eine Möglichkeit an ihnen zu arbeiten. 

Reflexionsgespräche finden dabei regelmäßig und auf verschiedenen Ebenen statt. Unter ande-

rem innerhalb der verschiedenen Teams an Haupt- und Ehrenamtlichen oder auch am Ende einer 

jeden Veranstaltung. Dies bietet allen Teilnehmenden die Möglichkeit auf das Vergangene zurück-

zublicken, Kritik und Vorschläge für die weitere (Zusammen-)Arbeit zu äußern.  
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Grundlegend und von der Struktur vorgesehen, ist zudem die jährliche Vollversammlung. Diese 

bietet ebenfalls einen Rahmen für eine Reflexion und Feedback. Missstände können hier benannt 

und die Zukunft des Verbandes aktiv mitgestaltet werden.  

Bei Fragen, Problemen, Konflikten - Ansprechpersonen 

Bei Fragen, Problemen, Konflikten, Grenzverletzungen und Vermutungen jeglicher Formen von 

sexualisierter Gewalt sind die Mitglieder unserer Diözesanleitung, unsere hauptamtlich Mitarbei-

tenden sowie ehrenamtlichen Teamer*innen und Gruppenleitungen jederzeit ansprechbar. Die 

uns zugetragenen Informationen werden dabei vertraulich behandelt. Die Anliegen können sowohl 

in einem persönlichen Gespräch an die entsprechenden Einzelpersonen oder Personengruppen 

herangetragen werden. Ebenso ist dies schriftlich und über diesen Weg auch anonym möglich.  

In Fällen oder bei Fragen zum Thema sexualisierte Gewalt muss jeder Verband mindestens eine 

Person benennen, die für Präventionsfragen geschult ist. Diese muss die Fortbildung für präven-

tionsfragen geschulte Personen oder eine höherwertige Ausbildung in dem Bereich nachweisen 

können. Die entsprechenden Kontaktdaten von unserer Ansprechperson sowie die von weiteren 

Ansprechpersonen bei uns im Verband sind im Folgenden zu finden: 

Ansprechpersonen im CAJ Diözesanverband Hildesheim 

Name Funktion Anschrift Kontakt 

Anna Laumann Diözeanvorstand 

Heilpädagogin 

 
Email:  

anna-simone.laumann@gmx.de 

Die aktuellen 

Mitglieder unse-

rer Diözesanlei-

tung sind auf 

unserer Web-

site einzusehen 

Diözesanleitungsteam 
 

Email:  

DL@caj-hildesheim.de 

Heike Jemand Hauptamtl. Mitarbeiterin 

Dipl. Sozialpädagogin und 

Bildungsreferentin für CAJ 

Berufsorientierungs-semi-

nare,  

Referentin für Fortbildun-

gen zur Präv. von sex. Ge-

walt/ für Präventionsfragen 

geschulte Person 

 
Email: 

heike.jemand@caj-hildes-

heim.de 

 

Tel: 0151 27778085 

Postanschrift  

CAJ Diözesan-

büro 

Postanschrift  CAJ DV Hildesheim 

Spohrplatz 8 

38100 Braun-

schweig 

buero@caj-hildesheim.de 

Eingehende Problemanzeigen/ Beschwerden werden stets ernst genommen und angezeigte 

Missstände nach Möglichkeit zeitnah behoben. Sollte eine umgehende Reaktion nicht möglich 
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oder notwendig sein, erfolgt eine begründete Rückmeldung. Personen, die eine Problemanzeige/ 

Beschwerde entgegennehmen, obliegt zunächst der weitere Umgang mit dieser. Sie entscheiden 

im Einzelfall, ob sie selbst tätig werden können und leiten die Rückmeldung ggf. an zuständige 

Personen/Fachstellen weiter. Wichtig: hierbei ist zu beachten, dass bestimmte Situationen zwin-

gend einer fachlichen Unterstützung und Weiterbehandlung bedürfen. Auch hier werden alle In-

formationen vertraulich behandelt. Niemand braucht sich zu scheuen, die Hilfe von Ansprechpart-

ner*innen des Bistums für Themen der sexualisierten Gewalt oder Fachberatungsstellen in An-

spruch zu nehmen. Auch bei Unsicherheiten stehen die entsprechenden Personen mit Rat zur 

Verfügung. 

Externe Beschwerdewege  

Ansprechpersonen im Bistum Hildesheim für Verdachtsfälle von sexualisierter Gewalt 

Für Fälle, die das Thema Kinderschutz oder den sexuellen Missbrauch betreffen, hat das Bistum 

Hildesheim vier Ansprechpersonen beauftragt.   

Hierhin kann sich wenden wer: 

• selbst betroffen von sexualisierter Gewalt durch Mitarbeitende bzw. ehrenamtlich Tätige 

des Bistums Hildesheim ist 

• ein Angehöriger oder eine Angehörige ist 

• Kenntnisse von einem Vorfall erlangt 

Die vier beauftragten Ansprechpersonen sind: 

Dr. Angelika Kramer 

Fachärztin für Anästhe-

sie und Spezielle 

Schmerztherapie 

Domhof 10-11  

31134 Hildesheim 

Tel. 05121 35567 

Mobil 0162 9633391 

dr.a.kramer@web.de 

Dr. Helmut Munkel 
Arzt für Anästhesie und 

Intensivmedizin 

Wiener Str. 1 

27568 Bremerhaven 

Tel. 0471 41879577 

hemunk@t-online.de 

Anna-Maria Muschik 

Diplom-Pädagogin, Su-

pervisorin DGSv und 

Mediatorin 

Hustedter Straße 6 

27299 Langwedel 

Tel. 04235 2419 

anna.muschik@ 

klaerhaus.de 

 

Michaela Siano  

Diplom-Psychologin Be-

ratungsstelle Rücken-

wind - gegen sexuellen 

Missbrauch 

Kirchstr. 2  

38350 Helmstedt  

Tel. 05351 424398  

rueckenwind-he@ 

t-online.de 

 

Eine Übersicht der externen Ansprechpersonen befindet sich im Anhang. 

7. Qualitätsmanagement  

Die Leitung des CAJ Diözesanverbandes ist mit dem institutionellen Schutzkonzept vertraut und 

trägt Verantwortung dafür, dass es für alle zugänglich ist. Darüber hinaus sensibilisiert sie ehren-

amtlich Aktive, Teamer*innen, Teilnehmer*innen unserer Veranstaltungen, Gruppenleiter*innen 

und Mitarbeiter*innen des CAJ Diözesanverbandes für die Beachtung des institutionellen Schutz-

konzeptes, dem in ihm enthaltenen Verhaltenskodex und der Themen Nähe und Distanz sowie 

Umgang mit Grenzverletzungen in ihrer alltäglichen Arbeit. Durch die eigenverantwortliche 
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Auseinandersetzung in der Diözesanleitung mit diesem Thema sowie den Aspekten der Aus- und 

Fortbildung auf Sitzungen oder in Klausuren sowie durch das Nachhalten der Qualifikation der 

ehrenamtlich Aktiven, Teamer*innen sowie Gruppenleiter*innen wird deren Eignung und Qualifi-

kation für die Tätigkeit im Verband sichergestellt. Darüber hinaus drückt sich unsere wertschät-

zende Haltung allen gegenüber auch in unserem Auftreten auf Veranstaltungen aus. 

Präventionsmaßnahmen  

Im Sinne einer nachhaltigen Qualitätssicherung und Entwicklung werden die Präventionsmaßnah-

men der CAJ Hildesheim regelmäßig überprüft und gegebenenfalls optimiert. Dieses geschieht 

durch die interne Auseinandersetzung damit in Gremien der CAJ Hildesheim sowie durch die Ri-

sikoanalysen vor Veranstaltungen und die Auswertung dieser. Die Diözesanleitung trägt dafür ge-

meinsam mit den hauptamtlichen Mitarbeiter*innen im Verband Sorge. Die Prävention von Grenz-

überschreitungen und sexualisierter Gewalt wird bei den Vorbereitungen von Veranstaltungen be-

sonders in den Blick genommen. Zuständig ist hier das jeweilige für die Veranstaltung verantwort-

liche Team. 

Evaluation  

Wir überprüfen regelmäßig, ob es einer Weiterentwicklung oder Konkretisierung von Teilen des 

institutionellen Schutzkonzeptes bedarf. Spätestens nach fünf Jahren oder einer Kriseninterven-

tion muss das Schutzkonzept evaluiert und gegebenenfalls angepasst werden. Für die Überprü-

fung und Weiterentwicklung des Schutzkonzeptes ist die Diözesanleitung verantwortlich.  

Intervention  

Kommt es in unserem Zuständigkeitsbereich zu einem (Verdachts-)Fall sexualisierter Gewalt (ge-

gen Kinder und Jugendliche) gibt es, neben der sofortigen Überprüfung des Schutzkonzeptes, 

mögliche weitere qualitätssichernde Maßnahmen, in Absprache und enger Zusammenarbeit mit 

der Diözesanleitung und dem Diözesanvorstand. Nicht nur der*die Betroffene erfährt Unterstüt-

zung seitens der CAJ, auch das Umfeld wird dabei mit in den Blick genommen. Je nach Situation 

werden pädagogisch-psychologische und/oder juristische Beratung vermittelt sowie Supervision 

und Fortbildungen angeboten. Die Öffentlichkeit wird, unter Wahrung der datenschutzrechtlichen 

Bestimmungen sowie der Persönlichkeitsrechte, informiert. Diese qualitätssichernden Maßnah-

men sind Teil des Interventionsfahrplans. 

Transparenz  

Transparenz ist uns sehr wichtig, daher gehen wir mit dem Thema „sexualisierte Gewalt“ und 

deren Präventionsmaßnahmen offen um. Dieses Schutzkonzept ist für alle zugänglich, die sich in 

der CAJ im Diözesanverband Hildesheim engagieren und an unseren Veranstaltungen teilnehmen 

(wollen). Ein Verweis darauf findet sich auf unserer Homepage. 

8. Nachwort  

Dieses institutionelle Schutzkonzept wurde gemeinsam von Haupt- und Ehrenamtlichen Mitarbei-

tenden der CAJ im DV Hildesheim erstellt und durch die Diözesanleitung zum 1.6.2022 in Kraft 
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gesetzt. Sollten weitere Gefahrenpotentiale entdeckt werden, die zusätzlicher Maßnahmen bedür-

fen, sollten diese jederzeit an den Diözesanvorstand kommuniziert werden. Der Anspruch an un-

sere Arbeit im Verband ist es, den jungen Menschen im Verband einen möglichst sicheren Ort zu 

bieten, in dem sie sich entfalten und wohlfühlen können. Dieses Konzept leistet einen wichtigen 

Beitrag dazu.  

Viele weitere Infos und Material zum Thema „Prävention sexualisierter Gewalt“ ist auf der Home-

page des Bistums (https://www.praevention.bistum-hildesheim.de/) zu finden. 

https://www.praevention.bistum-hildesheim.de/
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9. Anlagen  

Prävention  

Weitere Informationen zum erweiterten Führungszeugnis  
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Weitere Informationen erteilt die 

 

Stabsstelle Prävention, Intervention und Aufarbeitung sexualisierter Gewalt im Bistum Hildesheim 

Domhof 9 – 10 

31134 Hildesheim 

Tel.: 05121.307-171 

Mail: praevention@bistum-hildesheim.de 

www.praevention.bistum-hildesheim.de 

 

 

 
  

http://www.praevention.bistum-hildesheim.de/
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Dokumentation zur Einsichtnahme in erweiterte Führungszeugnisse 
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Vorlage für das Einwohnermeldeamt zur Beantragung eFZ  

 

 

[Ort, Datum] 

 

Bestätigung der ehrenamtlichen Tätigkeit 

zur Beantragung eines erweiterten Führungszeugnisses / Kostenbefreiung 

 

 

Hiermit wird bescheinigt, dass [Vorname, Name], geb. am [Geburtsdatum], für die Christliche 

Arbeiterjugend im Diözesanverband Hildesheim ohne die Zahlung einer Aufwandsentschädigung 

ehrenamtlich tätig ist. Für die Ausübung der ehrenamtlichen Tätigkeit wird ein Führungszeugnis 

nach § 30a, 31 Bundeszentralregistergesetz benötigt. Die entsprechenden Voraussetzungen zur 

kostenfreien Beantragung liegen vor. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Mitglied im CAJ Diözesanvorstand 

 

  



Inst itut ionel les Schutzkonzept des CAJ DV Hildesheim  Seite | 24 

 

 
Stand: 07.05.2022 

Selbstauskunftserklärung  
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Intervention  

Handlungsleitfaden bei Grenzverletzungen 
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Handlungsleitfaden bei Vermutung 
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Handlungsleitfaden bei Mitteilung durch Betroffene 
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Externe Beschwerdewege  

Weitere Ansprechpartner*innen im Bistum Hildesheim 
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Dokumentationsbogen 

Nicht nur nach einer Mitteilung von sexualisierter Gewalt durch eine Person, sondern auch bei 

einer Vermutung ist es ratsam das gesehene/gehörte oder vermutete zeitnah zu dokumentieren. 

Dies erleichtert im Anschluss die Weitergabe oder Besprechung der Situation mit weiteren Perso-

nen(z.B. bei Beratungsstellen, Polizei), die zur Unterstützung zu Rate gezogen werden oder die 

Informationen benötigen um weitere Handlungsschritte zu planen.  

Eine Dokumentation könnte wie folgt aussehen: 

Wann und wo hat das Gespräch 

stattgefunden? 

 

Anwesende Personen: 

 

 

Inhalte des Gesprächs (sachlich, Fakten): 

 

 

 

 

 

 

Was sind die nächsten Schritte? Welche Ab-

machungen wurden getroffen? 

 

 

 

Sonstiges: 

 

 

 

Es ist dabei nicht zwingend notwendig sich an diese Vorlage zu halten. 

 


